
Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-
schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen
Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens fünfzehn Zeitstunden
jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-
naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer
unabhängiger Anbieter oder  mit Einschränkungen  eigene
Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche
Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-
tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-
tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur
Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Heiko Urbanzyk

hat im Jahr 2016

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Jagdrecht in der anwaltlichen Praxis - Grundlagen und
aktuelle Probleme
Rechtsanwaltskammer Hamm; 5 Stunden; 26.02.2016

Sexual- und Beziehungsdelikte
Deutsches Anwaltsinstitut e.V., Bochum; 5 Stunden; 30.09.2016

Stalking als Phänomen des Medienzeitalters - rechtliche
Hintergründe im Familien- und Strafrecht
Rechtsanwaltskammer Hamm; 5 Stunden; 23.11.2016

Systematische Einführung in das Unterhaltsrecht -
Einkommensermittlung und Unterhaltsberechnung
Rechtsanwaltskammer Hamm; 5 Stunden; 18.03.2016

Verteidigung von Berufskraftfahrern, Fuhrparkverant-
wortlichen, Verkehrsleitern und Verladern
Deutsche Anwaltakademie GmbH, Berlin; 5 Stunden; 28.10.2016
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Rechtsanwalt

Heiko Urbanzyk
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11. Deutsches Vorsorgerecht-Symposium
Deutsche Vereinigung für Vorsorge- und Betreuungsrecht e.V., Mannheim; 10 Stunden;

24.06.2016 - 25.06.2016

Schnittstellen zwischen Vergaberecht und öffentlichem
und privatem Baurecht
Rechtsanwaltskammer Hamm; 5 Stunden; 01.07.2016

Strafverteidiger vs. Staatsanwalt
Deutsche Anwaltakademie GmbH, Berlin; 7 Stunden 30 Minuten; 22.10.2016

Rund um Schule und Universität - Schul-, Prüfungs-
und Hochschulzulassungsrecht
Rechtsanwaltskammer Hamm; 5 Stunden; 14.12.2016
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